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GEA/SPA/JE
Doch Patente für transgene
Tiere?
Nachdem das europäische Patentamt in Mün-

chen den Antrag zur Patentierung der sogenann-
ten »Onkomaus« zurückgewiesen hat (vgl. WW
Nr. 42, S. 53), besteht nun vielleicht doch eine

Möglichkeit, transgene Tiere zu patentieren. Pa-

tente gelten sowohl für den Schutz eines Produk-
tes als auch für ein Verfahren. Ein Verfahrenspa-
tent würde das unmittelbare Produkt mit ein-
schließen, in diesem Fall die transgene Maus.
Uber diesen Weg meint Volker Vossius, Rechts-

Spezialist in Sachen Biotechnologie in München,
könnte ein Patent erteilt werden.

Im Unterschied zu Tieren existieren für Pflan-
zen bereits Patente. Genetisch verändertes und

damit besonders proteinreiches Alfalfa, das als

Tierfutter dient, wurde vom europäischen Patent-

amt 1988 patentiert. Das deutsche Patentamt hat

bereits drei Pflanzen patentiert, darunter ein Hy-
brid von Kartoffel und Tomate. Ob das europäi-
sehe Patentamt zu der »Onkomaus« inzwischen
eine andere Entscheidung gefallt hat, steht noch

offen. New Scienfisr

Gentechnische
Plastikproduktion
Als es letztes Jahr an der Madison University

in Virginia, USA, gelang, ein für die Polymer-
Produktion codiertes Gen zu klonen, ist das In-
teresse an den neuen Möglichkeiten zur Kunst-

Stoffproduktion massiv gestiegen. Nicht aus Erd-

öl, sondern mit Hilfe von Bakterien wird eine

Polymerverbindung hergestellt, die zu polypro-
pylenähnlichem Plastik verarbeitet werden kann.

Einige Forscherteams versuchen bereits die

genetischen Strukturen von Bakterien dahinge-
hend zu verändern, um neue Produkte wie syn-
thetischen Gummi und andere Kunststoffverbin-
düngen zu produzieren. Ein Wunschtraum ist
bisher noch, über einen Gentransfer zum Bei-
spiel plastikproduzierende Kartoffeln herzustel-
len. Das amerikanische Saatzuchtunternehmen
Pioneer Hybrid hat jedoch bereits Interesse an der

Plastikproduktion auf dem Bauernhof gezeigt.
Zunächst erhofft man sich vor allem eine Er-

Weiterung des Wissens, um Kontrolle über Struk-
turen des produzierten Materials zu bekommen.

Science

Genetischer Fingerabdruck
mit Fehlern
Der von Polizei und Juristen zunehmend ge-

forderte Einsatz des genetischen Fingerabdrucks
rückt mehr und mehr in den Mittelpunkt einer
kontroversen Debatte. Zunächst hochgelobt als

objektive Ermittlungsmethode, werden nun zu-
nehmende Fehlerquellen entdeckt. Der geneti-
sehe Fingerabdruck wurde 1985 von Alec Jeffrey
an der Universität von Leicester entwickelt. An-
hand von Blut-, Haut- oder Samenzellen wird die
DNA mit Hilfe von Restriktionsenzymen in klei-
ne Abschnitte zerteilt. Mit diesen Abschnitten
kann auf Grund der für jeden Menschen eigenen
Struktur eine Täteridentifizierung vorgenom-
men werden.

Eric Lander vom Massachusetts Institute of
Technology und Mitglied der Behörde für Tech-

nologiefolgenabschätzung (Office of Technolo-

gy Assessment, OTA) sieht jedoch eine Gefahr in
der Verwendung der DNA-Abschnitte, die nicht
nur zur Identifikation, sondern auch zu For-

schungszwecken benutzt werden können. Dies
kann zum Beispiel dazu führen, daß Genetiker,
wie Henry Lee von der Landespolizei Connecti-
cut, die genetischen Daten aller einer kriminel-
len Tat Uberführten sammelt. Darunter sind In-
formationen, ob die Verurteilten beispielsweise
die genetischen Anlagen für Sichelzellanämie

tragen - ein Charakteristikum der schwarzen Be-

völkerung.
Einige Wissenschaftler meinen sogar, in eini-

gen Jahren Verhaltenscharakteristika über einen

DNA-Test feststellen zu können. Inwieweit diese

Informationen jedoch mißbraucht werden, wird
sich erst in der Zukunft herausstellen. Das ge-
genwärtige Problem macht sich eher an techni-
sehen Mängeln fest. Laut Lander fehlen allge-
mein geltende Vorschriften für eine Interpréta-
tion der Resultate, um Fehlerdeutungen wie zum
Beispiel vom US-Labor »Lifecodes Corpora-
tion« zu vermeiden. Bei einem Vergleich der
DNA-Muster kam es aufGrund von »Verunreini-

gungen« durch Bakterien zu Fehldeutungen.
Das FBI hat bereits ein Computerprogramm

zum »Lesen« der DNA-Muster entwickelt. Doch
Thomas Caskey, Vorsitzender der OTA, befürch-

tet, daß die Gerichtsmedizin dem technischen
Aufwand noch nicht gewachsen ist. Science

USA plant
Pflanzengenomprojekt
Das US-Landwirtschaftsministerium will

nach dem Vorbild der Erfassung des menschli-
chen Genoms nun ein Projekt zur Untersuchung
des Pflanzengenoms aufbauen. Über einen Zeit-
räum von zehn Jahren und einem finanziellen

Beitrag von 50 Mio. US-$ im Jahr sollen Gene

kartiert werden, die für die Landwirtschaft von

Bedeutung sind, so zum Beispiel Gene, die für
Trocken- und Krankheitsresistenzen verantwort-
lieh sind. Die nationale Wissenschaftsstiftung
der USA will Arabidopsis, eine als Unkraut gel-
tende Pflanze, kartieren und sequenzieren.

Die Notwendigkeit eines Pflanzengenompro-

gramms wird mit dem internationalen Wettbe-
werbsdruck begründet. Doch der ist, gemessen
an den finanziellen Aufwendungen anderer Staa-

ten, kaum vorhanden. Japan zum Beispiel will
für Arbeiten zur Molekularbiologie und zur Un-

tersuchung der genetischen Grundlage von Reis

ein Finanzvolumen von 200 Mio. $ veranschla-

gen, England hat unter der Leitung eines Kon-
sortiums von fünf Saatgutfirmen bereits mit der

Kartierung des Gerste- und Weizengenoms be-

gönnen, die finanziellen Aufwendungen liegen
bei 1,5 Mio. £. Der britische Landwirtschafts-

und Nahrungsmittelforschungsrat will moleku-
larbiologische Arbeiten, die zum Teil auch Kar-
tierung und Sequenzierung beinhalten, mit 14

Mio. £ über drei Jahre unterstützen. Mit wem die
USA in Wettbewerb treten wollen, bleibt ange-
sichts der vergleichsweise geringen Aufwendun-

gen von Japan und England daher noch offen.
Nature

Enzym gegen Gift
Ein Team kanadischer und US-amerikani-

scher Wissenschaftler hat ein Enzym entdeckt,
das die toxische Wirkung von Pestiziden und

chemischen Waffen neutralisiert. Das für die
Produktion des Enzyms verantwortliche Gen

wurde aus einer DNA-Sequenz des Bodenbakte-
rium Pseudomonas Diminuta isoliert und, nach-
dem festgestellt wurde, daß sich das Enzym in
Zellkulturen vermehrt, in die Fruchtfliege Dro-
sophila injiziert. Die behandelten Fliegen zeig-
ten im Durchschnitt eine zwanzigfache Zunahme
in der Resistenz gegenüber Insektiziden.

Von den Forschungsarbeiten erhofft sich das

Team einen Hinweis darauf, wie schnell die In-
sekten gegen Insektizide resistent werden. Die
US-Armee finanziert einige der Forschungsar-
beiten mit dem Ziel, Nervengifte damit zu kon-
trollieren.

Für die Landwirtschaft könnte ein Verfahren

entwickelt werden, um nützliche Insekten vor In-
sektiziden zu schützen. Bisher bestehen jedoch
noch Bedenken gegen einen Freilandversuch, da

das Risiko der Resistenzübertragung auf andere

Insekten besteht. New Scientist

Durchlässige biologische
Schranken
Forschungsergebnisse der letzten Jahre haben

gezeigt, daß der Austausch von Genen über Art-
grenzen hinweg möglich ist. Die Rede von den

biologischen Schranken kann somit als überholt
angesehen werden, das Risiko der Freisetzung
wird damit erhöht. An der Universität von Rom

entdeckten Marialouisa Lavitrano und ihre Kol-
legen, daß 30% der Versuchsmäuse eine fremde
Erbsubstanz aufnehmen, wenn die Mäusesper-
mien zuvor in fremder DNA gebadet wurden.
Ob sich diese Art des Austausches auch außer-

halb des Labors nachvollziehen läßt, ist bisher
unklar.

Im Bundesgesundheitsamt in Berlin wurde am
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene un-
ter anderem von J.M. Lopez Pila die Ubertra-

gung kleiner DNA-Stücke von plasmidtragenden
E.-Coli Bakterien in Säugetierzellen innerhalb

von 24 Stunden festgestellt, wenn diese zusam-

men bebrütet wurden. Der Mechanismus dieses

Gentransfers ist nach wie vor unbekannt, er-
staunlich ist aber, daß Bakterien-DNA, die sich

in gewissen Punkten von der DNA-Struktur hö-
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Mabuse
Zeitschrift im Gesundheitswesen

herer Organismen unterscheidet, in Säugetier-
Chromosomen integriert werden kann. Unge-
klärt ist für Lopez Pila jedoch, »ob eine nennens-
werte Aufnahme von DNA aus Bakterien in
Eukaryoten (Pilze, Pflanzen, Tiere) stattfindet
...« Hinzu kommt die Ungewißheit, ob es mit
Hilfe von Retroviren oder retrovirenähnlichen
DNA-Fragmenten zu einer weiteren horizonta-
len Ausbreitung der übertragenen DNA-Frag-
mente kommen kann. Im Falle einer gentechni-
sehen Anlage würden daher Bakterien, die ins
Abwasser gelangen und absterben, ihre geneti-
sehe Information trotzdem weitergeben.

Im Entwurf zum Gentechnikgesetz findet das
Risiko des Gentransfers über die Artgrenzen hin-
weg keine Berücksichtigung. G/D

EG-Richtlinien zur Gentechnik
Die Verwendung gentechnisch manipulierter

Organismen in abgeschlossenen Systemen und
die Freisetzung künstlicher Organismen sollen
durch die am 19. September 1989 von den Um-
weltministern der Europäischen Gemeinschaft
festgelegten Richtlinien geregelt werden. Nach
der offiziellen Verabschiedung im November
übernehmen die einzelnen Mitgliedsstaaten in-
nerhalb von 18 Monaten die Richtlinien in ihre
Gesetzgebung.

Für Arbeiten in geschlossenen Systemen ist
eine Meldepflicht für alle gentechnischen Anla-

gen vorgesehen. Bei der Zulassung von Produk-
tionsanlagen entscheiden die Mitgliedsstaaten,
ob sie ein Anmeldeverfahren (die Produktion
kann beginnen, wenn die zuständige Behörde auf
die Anmeldung nicht reagiert) oder eine Geneh-

migungspflicht (die Produktion kann nur mit Ge-

nehmigung der Behörde beginnen) vorschrei-
ben. Die Genehmigung muß innerhalb von 90

Tagen erfolgen. Neben Informationen über die

Anlage und das Produktionsverfahren wird eine

Risikoabschätzung verlangt, die vom Anmelder
selbst durchzuführen ist. Eine Beteiligung der
Öffentlichkeit wird weder vorgeschrieben noch
ausgeschlossen. Wird im Rahmen von For-
schung und Entwicklung mit Mengen unter zehn

Litern gearbeitet, können die Bedingungen er-
leichtert werden.
Die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen rieh-
ten sich nach zwei Gefahrenstufen: Gefahrenstu-
fe eins bezieht sich unter anderem auf alle Orga-
nismen, die entweder seit langem ohne Sicher-

heitsprobleme eingesetzt werden oder einge-
baute biologische Schranken besitzen, so daß ein
Überleben außerhalb des Labors/Fermenters
nicht möglich ist. Der ursprüngliche und der ver-
änderte Organismus dürfen nicht pathogen sein.

Unter die Kriterien der Gefahrenstufe eins fallen
alle gentechnisch veränderten Organismen, die
sich derzeit in der Produktion oder Entwicklung
befinden. Alle anderen Organismen fallen unter
Gefahrenstufe zwei. Als Sicherheitsmaßnahmen
dienen in erster Linie eine »Minimierung der
Freisetzung« innerhalb und außerhalb der Anla-
ge und ein hygienischer Standard nach »guter mi-
krobiologischer Praxis«.

Die zweite Richtlinie zur Freisetzung künstli-
eher Organismen beinhaltet ein Konsultations-

verfahren, wonach eine Behörde nach Erhalt ei-
ner Antragstellung zur Freisetzung die zuständi-
gen Behörden der anderen Mitgliedsländer nach
einer ersten Prüfung informieren muß. Inner-
halb von einer Frist von 90 Tagen können diese
dann, soweit es sich um eine kommerzielle Frei-
setzung handelt, Einspruch erheben. Streitfalle
sollen über einen Ausschuß der EG-Kommission
geregelt werden. Eine Liste von Sicherheitsfra-
gen kann nicht vollständig beantwortet werden,
da die Wechselwirkungen mit der Umwelt weit-
gehend unbekannt sind. Daher sollen bei Nicht-
beantwortung von Fragen laut Kommission die
Gründe dafür angegeben werden. Demnach
bleibt es letztendlich dem »Dialog zwischen An-
meidung und zuständiger Behörde« überlassen,
darüber zu entscheiden, welche Informationen
zur Risikoabschätzung notwendig sind. G/D

Freisetzung von »Biopestizid«
Eine Zusage für das erste Freisetzungsexperi-

ment im großen Maßstab wird von der amerika-
nischen Umweltbehörde erwartet. Getestet wer-
den soll ein Pestizid aus genetisch veränderten
Bakterien, die eine für Schädlinge giftige Sub-

stanz produzieren. Da die Bakterien vor der Frei-

setzung im Labor getötet werden, können damit
die für Freisetzungsexperimente geltenden Ge-
setze umgangen werden.

Nach Erhalt der Zusage will der Pestizidpro-
duzent Mycogen in San Diego, Kalifornien, das

Mittel an Farmer in Florida und Texas verteilen,
um es gegen die Raupe einer bestimmten Motte
einzusetzen, die verschiedene Gemüsesorten be-

fällt und inzwischen gegen konventionelle Pesti-
zide resistent ist.

Andere Unternehmen, die genetisch manipu-
lierte Organismen freigesetzt hatten, mußten
nach der Behandlung die Pflanzen vernichten, da

die Folgen für das Ökosystem bisher noch unge-
klärt sind. Für Mycogen dagegen entfällt diese

Regelung, wenn garantiert wird, daß die freizu-
setzenden Organismen tot sind. Das sogenannte
Biopestizid beruht auf einem für die Produktion
eines Toxins verantwortlichen Gen des Boden-
bakteriums Bacillus Thuringiensis. Dieses Gen

wurde in Pseudomonas Flourescens transferiert,
ein auf Blättern vorkommendes Bakterium, das

das Toxin in weitaus größeren Mengen herstellt
als Bacillus Thuringiensis. Eine Prüfung hin-
sichtlich der Unschädlichkeit für Säugetiere, Fi-
scher und Vögel wurde bereits durchgeführt.

New Seiend.«

Embryonen sind kein Eigentum
Im ersten Rechtsstreit über in vitro befruchtete

Embryonen entschied ein Richter im US-ameri-
kanischen Tennessee, daß die Mutter das Sorge-
recht über die Embryonen bekommt, da sie als

Kinder anzusehen sind, über die kein Eigen-
tumstitel möglich sei. Es war zu einem Prozeß

gekommen, da der Vater nach der Scheidung
verhindern wollte, daß die Mutter sich die vor
der Scheidung künstlich befruchteten und tiefge-
frorenen Embryonen implantieren lassen wollte.

Vew Scienrwr
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